Seite 1 von 4
 (
LA Nr. 
)
[image: ]

Leistungsauftrag

zwischen dem
	
Amt für Berufsbildung 
des Kantons Graubünden
			
und 

[bookmark: Text1]     

Kursträger/in von überbetrieblichen Kursen (üK)
 
[bookmark: Text2]gültig ab 1. Januar 	      
Rechtliche Grundlagen

	Bund
	Art. 23, 45 des Bundesgesetzes über die Berufsbildung BBG vom 13. Dezember 2002 BBG (SR 412.10)

	
	Art. 21, 45 der Verordnung über die Berufsbildung BBV vom 19. November 2003 BBV (SR 412.101)

	
	Weitere Bestimmungen des Bundes zur Berufsbildung, insbes. Verordnungen über die berufliche Grundbildung (VO) resp. Berufsreglemente (Reglement)

	
	

	Kanton
	Art. 23 des Gesetzes über die Berufsbildung und weiterführende Bildungsangebote BwBG vom 17. April 2007 (BR 430.000)

	
	Art. 4 der Verordnung über die Berufsbildung (BR 430.100)
Art. 4 der Verordnung über Beiträge an Leistungserbringende (BR 430.350)

	
	Weitere Bestimmungen des Kantons zur Berufsbildung

	
	

	Interkantonal
	Berufsfachschulvereinbarung vom 22. Juni 2006
SBBK-Reglemente und Vollzugspapiere zur Subventionierung von üK


[bookmark: _Toc196730224]Grundlagen, Organe und Infrastruktur des Kursträgers/der Kursträgerin 

	Grundlagen 
(z.B. Statuten, interne Reglemente, Weisungen etc. )
	Datum der Inkraftsetzung

	
	

	[bookmark: Text32]     
	[bookmark: Text33]     

	
	

	
	

	
	

	
	

	Organe
	(Name, Adresse)

	Kursträger/in
	[bookmark: Text34]     

	· Präsident/in
	[bookmark: Text35]     

	Kurskommission
	[bookmark: Text36]     

	· Präsident/in
	[bookmark: Text37]     

	Kursanbieter/in
	[bookmark: Text38]     

	Kursort(e)
	[bookmark: Text39]     

	Abrechnungsstelle
	[bookmark: Text40]     

	Revisionsstelle
	[bookmark: Text41]     



[bookmark: _Toc196730230]Leistung

Der Kursträger/die Kursträgerin bietet überbetriebliche Kurse in folgenden Berufen an:

	Berufsbezeichnung, Berufsnummer
	VO / Reglement vom

	[bookmark: Text42]     
	[bookmark: Text43]     

	[bookmark: Text44]     
	[bookmark: Text47]     

	[bookmark: Text45]     
	[bookmark: Text48]     

	[bookmark: Text46]     
	[bookmark: Text49]     



[bookmark: _Toc196730232]Wirkungs- und Qualitätsziele

· Die Ausbildung richtet sich nach den Bestimmungen der entsprechenden Berufsreglemente oder Verordnungen über die berufliche Grundbildung.
· Die Lernenden werden von Berufsbildnerinnen und Berufsbildnern ausgebildet, welche die gemäss Bundesgesetzgebung verlangten Voraussetzungen für ihre Tätigkeit erfüllen.
· Die Lernenden werden mit für die Ausbildung erforderlichen Lehrmitteln in geeigneten Räumlichkeiten ausgebildet.



[bookmark: _Toc196730233]Wirkungs- und Qualitätsindikatoren

· Qualifikation der Berufsbildnerinnen und Berufsbildner
· Besuchte Weiterbildungsveranstaltungen durch Berufsbildnerinnen und Berufsbildner
· Zufriedenheit der Lernenden
· Zufriedenheit der Lehrbetriebe
· Resultat der Qualifikationsverfahren 

Leistung des Kantons Graubünden

Die Leistungsabgeltung für Lernende mit Lehrvertrag im Kanton Graubünden erfolgt durch folgende Pauschalbeiträge pro Lernende/r und üK-Tag:

	Berufsbezeichnung, Berufsnummer
	Pauschale in Fr. 

	[bookmark: Text50]     
	[bookmark: Text51]     

	[bookmark: Text52]     
	[bookmark: Text53]     

	[bookmark: Text54]     
	[bookmark: Text56]     

	[bookmark: Text55]     
	[bookmark: Text57]     

	
	


Weitere Vertragsbestimmungen

Die Leistungsabgeltung für Lernende mit Lehrvertrag in einem anderen Kanton erfolgt durch den Lehrortskanton.
Zur Geltendmachung der Subventionsbeiträge kann die üK-Abrechnung direkt den zuständigen Ämtern der beteiligten Kantone eingereicht werden. Die Unterschrift des Standortkantons ist auf der üK-Abrechnung nicht erforderlich. 

Berichterstattung

Jeweils bis 30. November reicht der Kursträger/die Kursträgerin dem Amt für Berufsbildung nach dessen Vorgaben folgende Unterlagen ein: 
· Abrechnung über das laufende Betriebsjahr mit den für die Auszahlung der Kantonspauschalen erforderlichen Beilagen
· Bilanz und Erfolgsrechnung des Vorjahres
· Liste der Berufsbildnerinnen und Berufsbildner mit Angaben zu deren Aus- und Weiterbildung
· Ergebnis von periodisch durchgeführten Befragungen von Lernenden und Lehrbetrieben



Inkrafttreten, Kündigung

· [bookmark: Text60]Der vorliegende Leistungsauftrag tritt auf den 1. Januar       in Kraft und gilt für ein Jahr.
· Er kann im beidseitigen Einvernehmen jederzeit angepasst werden.
· Er kann unter Einhaltung einer viermonatigen Frist jeweils auf das Jahresende schriftlich gekündigt werden.
· Ohne Kündigung wird der Vertrag jeweils automatisch um ein Jahr verlängert.


Unterschriften

	Ort, Datum
	Chur, 

	Kursträger/Kursträgerin
	Amt für Berufsbildung

	






Name, Funktion
	Rita Wiesendanger, Amtsleiterin
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